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1. Einleitung 

1.1 In dieser Unterlage werden der Auftrag, der Aufgabenbereich, die Befugnisse und die 
Grundprinzipien der Abteilung Betrugsbekämpfung (IG/IN) der Europäischen 
Investitionsbank niedergelegt. Die Abteilung IG/IN handelt für die gesamte Europäische 
Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), soweit ihr der Europäische Investitionsfonds 
entsprechende Befugnisse übertragen hat. 

1.2 In dieser Unterlage werden Informationen über die Tätigkeit von IG/IN aus 
verschiedenen Strategieunterlagen der EIB-Gruppe zusammengeführt (zum 
Beispiel Betrugsbekämpfungspolitik der EIB1, Betrugsbekämpfungspolitik des 
EIF2, Untersuchungsverfahren von IG/IN3, Whistleblowing-Politik der 
EIB4, Whistleblowing-Politik des EIF5, Uniform Framework for Preventing and Combating 
Fraud and Corruption6). Im Fall eines Widerspruchs zwischen der Charta und der 
entsprechenden Strategieunterlage sowie bei Fragen zur Auslegung der Charta ist die 
jeweilige Strategieunterlage der EIB und des EIF maßgeblich. 

1.3 In dieser Unterlage sind keine zusätzlichen Rechte, Pflichten oder Zuständigkeiten 
verankert, die über bereits Bestehendes hinausgehen. Die Unterlage und ihr Inhalt 
begründen keinen Verzicht auf Vorrechte und Befreiungen, weder direkt noch indirekt. 
Das Recht der Leitungsorgane der EIB und des EIF, Änderungen der vorgenannten 
Strategieunterlagen und Rahmen zu beschließen, bleibt von dieser Unterlage unberührt. 

2. Auftrag 

2.1 IG/IN hat den Auftrag sicherzustellen, dass die EIB-Gruppe in der Lage ist, 
Verdachtsmeldungen bezüglich rechtswidriger Verhaltensweisen und Handlungen7 
professionell und objektiv zu untersuchen. Ferner muss die Abteilung der EIB-Gruppe 
relevante Fakten vermitteln und Empfehlungen geben, die der Gruppe als Grundlage für 
weitere Maßnahmen dienen. 

2.2 Des Weiteren sieht der Auftrag von IG/IN vor, dass die Abteilung in Bereichen mit 
erhöhtem Risiko proaktive Integritätsprüfungen (Proactive Integrity Review – PIR) 
durchführt und über Erkenntnisse aus Prüfungen und Untersuchungen informiert, um die 
Wirksamkeit und Effizienz der Operationen und Tätigkeiten der EIB-Gruppe zu 
verbessern. 

                                                      
1 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB: 
http://www.eib.org/attachments/strategies/anti_fraud_policy_20130917_de.pdf 
2 Betrugsbekämpfungspolitik des EIF: 
http://www.eif.org/attachments/publications/about/Anti_Fraud_Policy.pdf  
3 Untersuchungsverfahren der EIB: 
http://www.eib.org/attachments/strategies/anti_fraud_procedures_20130703_de.pdf  
4 Whistleblowing-Politik der EIB: 
http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_s_whistleblowing_policy_de.pdf  
5 Whistleblowing-Politik des EIF: 
http://www.eif.org/attachments/publications/about/2009_EIF_Whistleblowing_Policy.pdf  
6 Unterlagen der Taskforce der internationalen Finanzierungsinstitutionen zur Bekämpfung von Korruption: 
http://www.eib.org/attachments/general/uniform_framework_en.pdf  
7 Im Sinne von Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 10, und Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, 
Absatz 13. 

http://www.eib.org/attachments/strategies/anti_fraud_policy_20130917_de.pdf
http://www.eif.org/attachments/publications/about/Anti_Fraud_Policy.pdf
http://www.eif.org/attachments/publications/about/Anti_Fraud_Policy.pdf
http://www.eib.org/attachments/strategies/anti_fraud_procedures_20130703_de.pdf
http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_s_whistleblowing_policy_de.pdf
http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_s_whistleblowing_policy_de.pdf
http://www.eif.org/attachments/publications/about/2009_EIF_Whistleblowing_Policy.pdf
http://www.eib.org/attachments/general/uniform_framework_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/general/uniform_framework_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/strategies/anti_fraud_policy_20130917_de.pdf
http://www.eif.org/attachments/publications/about/Anti_Fraud_Policy.pdf
http://www.eib.org/attachments/strategies/anti_fraud_procedures_20130703_de.pdf
http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_s_whistleblowing_policy_de.pdf
http://www.eif.org/attachments/publications/about/2009_EIF_Whistleblowing_Policy.pdf
http://www.eib.org/attachments/general/uniform_framework_en.pdf
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3. Aufgabenbereich 

3.1 IG/IN erhält alle Verdachtsmeldungen, die unter das Mandat der Abteilung fallen, zur 
Beurteilung. Sie können sämtliche Operationen und Tätigkeiten der EIB oder des EIF 
betreffen sowie folgende Personen und Parteien: a) an den Projekten von EIB und EIF 
beteiligte Parteien, b) am internen Beschaffungswesen von EIB und EIF beteiligte 
Parteien, c) an Mittelaufnahme- oder Treasury-Aktivitäten von EIB und EIF beteiligte 
Parteien, d) Mitglieder der Leitungsorgane von EIB und EIF, Beschäftigte sowie Berater 
von EIB und EIF.8 Damit die Beschäftigten, das Management sowie Dritte 
Verdachtsmomente melden können, muss IG/IN verschiedene Möglichkeiten der 
Kontaktaufnahme vorsehen (E-Mail, Postadresse, Telefon usw.) 

3.2 Wenn Verdachtsmeldungen als glaubhaft eingestuft werden, leitet IG/IN eine 
Untersuchung gemäß den Untersuchungsverfahren von IG/IN ein.9 Dies erfolgt 
gegebenenfalls in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und mit anderen einschlägigen Einrichtungen.10 Falls das 
OLAF beschließt, ein Verfahren einzuleiten, unterstützt IG/IN dessen Ermittlungen.11 

3.3 Des Weiteren führt IG/IN auf Basis der Ergebnisse von Risikobewertungen für 
Operationen der EIB-Gruppe und/oder betroffene Länder oder Sektoren proaktive 
Integritätsprüfungen12 durch. Bei diesen Prüfungen handelt es sich um ein proaktives 
Instrument, das untersucht, ob Finanzierungen für Operationen und Tätigkeiten der EIB 
oder des EIF für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Gleichzeitig wird das 
Risiko rechtswidriger Verhaltensweisen und Handlungen ermittelt. Die Entscheidung, 
welche Projekte einer proaktiven Integritätsprüfung unterzogen werden, trifft IG/IN 
unabhängig auf Basis eines umfassenden Risikobewertungsverfahrens (unter 
Berücksichtigung des Aufgabenbereichs von IG/IN gemäß Absatz 1.1) oder auf Anfrage 
der EIB oder des EIF. 

3.4 IG/IN arbeitet eng mit dem OLAF zusammen und hat als einzige Stelle in der EIB-
Gruppe den Auftrag, mutmaßliche Verstöße gegen die Betrugsbekämpfungspolitik der 
EIB und des EIF sowie damit verbundene Vorgänge zu untersuchen.13 

3.5 IG/IN kann auch Untersuchungen zu anderen Sachverhalten einleiten – in der EIB auf 
Aufforderung des Präsidenten, des Personalleiters oder des Group Chief Compliance 
Officer und im EIF auf Aufforderung des geschäftsführenden Direktors/stellvertretenden 
geschäftsführenden Direktors oder des Leiters der Abteilung Compliance des EIF. In 
beiden Fällen ist die Genehmigung des Generalinspektors erforderlich.14 

3.6 IG/IN ist gehalten, für die Erfassung und Verwaltung der Fälle ein leistungsfähiges 
elektronisches System einzusetzen. 

  

                                                      
8 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 9; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absatz 11. 
9 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 49; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absatz 53. 
10 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absätze 66–70; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absätze 70–74. 
11 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 45; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absatz 49. 
12 Im Sinne von Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 26, und Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, 
Absatz 33. 
13 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 45; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absatz 49. 
14 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 17; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absatz 20; 
Untersuchungsverfahren, Absatz 3. 



Europäische Investitionsbank  Charta der Abteilung Betrugsbekämpfung 

8. Dezember 2017  page 5 / 8 

3.7 Um rechtswidrige Verhaltensweisen und Handlungen zu verhindern und davor 
abzuschrecken,15 wird IG/IN: 

a) die Sensibilisierung für Betrugs- und Korruptionsgefahren bei den Beschäftigten 
der EIB-Gruppe fördern (durch Präsenz- und E-Learning-Schulungen), um zu 
gewährleisten, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie alle Projekte 
höchste Standards erfüllen und gegen rechtswidrige Praktiken gewappnet sind; 

b) andere Dienststellen über gewonnene Erkenntnisse informieren; 
c) Beratung bezüglich geeigneter Vertragsklauseln und/oder zusätzlicher 

Bedingungen oder Anforderungen anbieten; 
d) Beiträge zu Integritäts- und untersuchungsrelevanten Themen für Briefings 

verfassen, die für den Präsidenten, die Vizepräsidenten, den geschäftsführenden 
Direktor/stellvertretenden geschäftsführenden Direktor des EIF und das Senior 
Management in beiden Institutionen der EIB-Gruppe erstellt werden;16 

e) mit Akteuren, die rechtswidrige Verhaltensweisen und Handlungen begangen 
haben, Gespräche hinsichtlich einer Verhandlungslösung aufnehmen;17 

f) mit anderen internationalen Finanzierungsinstitutionen (IFI) sowie nationalen und 
internationalen Ermittlungs-, Strafverfolgungs- und Betrugsbekämpfungsstellen 
zusammenarbeiten, um zu einer kohärenten Vorgehensweise bei 
Integritätsfragen und untersuchungsbezogenen Themen beizutragen.18 

4. Befugnisse 

4.1 IG/IN hat das Recht auf uneingeschränkten und ungehinderten Zugang zu allen 
relevanten Unterlagen und Aufzeichnungen (einschließlich elektronischer Daten), die für 
die Erfüllung des Auftrags erforderlich sind (möglicherweise erlangt IG/IN 
vorübergehend auch die Kontrolle über diese).19 Die Mitglieder der Leitungsorgane der 
EIB und des EIF sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, 
unverzüglich, uneingeschränkt und effizient mit IG/IN zusammenzuarbeiten.20 Gemäß 
den einschlägigen Klauseln der Finanzierungsverträge der Bank ist IG/IN berechtigt, 
Besuche an den Projektstandorten durchzuführen und bei Bedarf alle relevanten 
Unterlagen der Projektpartner, Geschäftspartner oder sonstigen Partner zu prüfen und 
zu kopieren. IG/IN hat ferner Zugang zu den betreffenden Mitarbeitern, Informationen, 
Unterlagen und Daten innerhalb der EIB.21 

4.2 IG/IN kann Verdachtsfälle strafbarer Handlungen zur weiteren Untersuchung und/oder 
zur Einleitung strafrechtlicher Maßnahmen an nationale Behörden übergeben und diese 
Behörden bei Ermittlungen in Fällen, die eine Verbindung zur EIB-Gruppe aufweisen, 
unterstützen.22 IG/IN kann auch die Ergebnisse der Ermittlungen nationaler Behörden 

                                                      
15 Betrugsbekämpfungsbericht 2015, S. 19; Betrugsbekämpfungsbericht 2014, Abschnitte 5 und 6. 
16 Untersuchungsverfahren, Absatz 9; Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 45; 
Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absatz 49; Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 
2015, Absatz 2.1.2: „... erörterte mit der Abteilung Betrugsbekämpfung die laufenden Fälle, die dieser 
übertragen wurden.“ 
17 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 32; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absatz 38. 
18 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absätze 53, 66–67, 69–70; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, 
Absätze 57, 70–71, 73–74; einheitlicher Rahmen der Taskforce der IFI zur Bekämpfung von Korruption: 
http://www.eib.org/about/documents/ifi-anti-corruption-task-force-uniform-framework.htm?lang=de  
19 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absätze 51 und 52; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absätze 55 
und 56. 
20 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 50; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absatz 54. 
21 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 52; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absatz 55. 
22 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absätze 66 und 67; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absätze 70 
und 71. 

http://www.eib.org/about/documents/ifi-anti-corruption-task-force-uniform-framework.htm?lang=de
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abwarten, bevor es über die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen entscheidet.23 Ebenso 
kann IG/IN unter Einhaltung der geltenden Datenschutzvorschriften die 
Untersuchungsgremien anderer IFI oder anderer internationaler Einrichtungen 
unterstützen und diesen Untersuchungsergebnisse und/oder sonstige zweckdienliche 
Informationen mitteilen.24 

5. Grundprinzipien für Untersuchungen von IG/IN 

5.1 IG/IN ist in der Ausübung seiner Aufgaben absolut unabhängig.25 Unbeschadet der dem 
OLAF übertragenen Befugnisse ist der Leiter der Abteilung IG/IN in vollem Umfang 
ermächtigt, Untersuchungen innerhalb seines Aufgabengebiets einzuleiten, 
durchzuführen, abzuschließen und darüber Bericht zu erstatten, ohne dass die 
Unterrichtung, das Einverständnis oder die Einschaltung einer anderen Person oder 
Stelle notwendig sind.26 

5.2 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von IG/IN sind gehalten, bei der Ausübung ihrer 
Pflichten tatsächliche oder wahrgenommene Interessenkonflikte jeder Art zu vermeiden. 
Sollte es dennoch zu einem Interessenkonflikt kommen, ist dies unverzüglich dem 
Generalinspektor zu melden.27 

5.3 Kommt es zu einer Anschuldigung gegen eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter der 
Abteilung IG/IN, leitet der Generalinspektor unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Einzelfalls gegebenenfalls entsprechende Schritte für eine Untersuchung ein.28 

5.4 In Übereinstimmung mit den Vorschriften der EIB-Gruppe für den Zugang zu 
Informationen behandelt IG/IN alle nichtöffentlichen Informationen im Zusammenhang 
mit Untersuchungen streng vertraulich. Dies betrifft insbesondere die Identität der 
Beteiligten sowie Informationen und Unterlagen, die im Rahmen der Ermittlungen 
gesammelt beziehungsweise erstellt wurden. Der Austausch von Informationen wird 
strikt auf berechtigte Personen und Einrichtungen beschränkt und erfolgt darüber hinaus 
nur auf Need-to-know-Basis.29 

5.5 IG/IN führt sämtliche Untersuchungen fair und unparteiisch durch und wahrt die Rechte 
aller beteiligten Personen und Parteien. Während der gesamten Untersuchung gilt der 
Grundsatz der Unschuldsvermutung.30 

6. Folgemaßnahmen 

6.1 Gegebenenfalls erörtert IG/IN Untersuchungsergebnisse mit beteiligten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aus dem operativen Bereich sowie aus anderen Dienststellen, um 
Abhilfemaßnahmen festzulegen und zu empfehlen.31 

                                                      
23 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 68; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absatz 72. 
24 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absätze 66–70; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absätze 70–74. 
25 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 47; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absatz 51. 
26 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 47; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absatz 51. 
27 Allgemeine Grundsätze und Leitlinien für Untersuchungen der Internationalen Finanzierungsinstitutionen, 
Absatz 4. 
28 Untersuchungsverfahren, Absatz 39. 
29 Whistleblowing-Politik der EIB, Absatz V.2; Whistleblowing-Politik des EIF, Absätze 1.1 und 1.2; 
Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absätze 55–57; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absätze 59–61. 
30 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 48; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absatz 52. 
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7. Ressourcen 

7.1 Der Generalinspektor kann den Prüfungsausschuss der EIB informieren, welche 
personellen und finanziellen Ressourcen angemessen sind, damit IG/IN seinem Auftrag 
gerecht werden kann. 

8. Zusammenarbeit mit externen Ermittlungsorganen 

8.1 IG/IN kann die Untersuchungsgremien anderer IFI unterstützen und diesen 
Untersuchungsergebnisse und/oder sonstige zweckdienliche Informationen mitteilen. 
Ebenso kann die Abteilung andere internationale Organisationen und Einrichtungen bei 
Ermittlungen aufgrund rechtswidriger Verhaltensweisen oder Handlungen 
unterstützen.32 

8.2 IG/IN und das OLAF besprechen in regelmäßigen Sitzungen ihre Zusammenarbeit und 
laufende Untersuchungen.33 

8.3 IG/IN baut Beziehungen zu anderen Ermittlungsorganen, u. a. der Finanzierungspartner, 
auf und aus, um wirksam Informationen zu laufenden Untersuchungen und operativen 
Leitlinien auszutauschen. In diesem Rahmen können auch Absichtserklärungen oder 
ähnliche Kooperationsabkommen mit anderen Ermittlungs-, Strafverfolgungs- und 
Korruptionsbekämpfungsstellen auf nationaler oder internationaler Ebene unterzeichnet 
werden.34 

9. Berichterstattung 

9.1 Der Leiter von IG/IN untersteht dem Generalinspektor der Bank und berichtet an diesen. 
Wenn Tätigkeiten der EIB betroffen sind, berichtet der Generalinspektor an den 
Präsidenten und an den Vizepräsidenten, unter dessen Aufsicht Compliance und 
Kontrolle stehen, und ist für die Konsultation mit dem Prüfungsausschuss und die 
Berichterstattung an diesen zuständig. Geht es um Tätigkeiten des EIF, berichtet der 
Generalinspektor an den Vorsitzenden des Verwaltungsrats des EIF, an den 
geschäftsführenden Direktor/stellvertretenden geschäftsführenden Direktor und an den 
Prüfungsausschuss des EIF.35 

9.2 Die Generalinspektion berichtet ihre Feststellungen über IG/IN an den Präsidenten, den 
geschäftsführenden Direktor des EIF, das OLAF, den Prüfungsausschuss der EIB, den 

                                                                                                                                                                                        
31 Untersuchungsverfahren, Absätze 27–28. 
32 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absätze 69 und 70; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absätze 70-71 
und 73. 
33 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 8 Ziffer iii und Absatz 45 Buchstabe b; 
Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absatz 10 Ziffer ii und Absatz 49 Buchstabe b. 
34 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absätze 53 und 70; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absätze 57 
und 74. 
35 Untersuchungsverfahren, Absatz 9; Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 45; 
Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absatz 49; Berichte des Prüfungsausschusses über das Geschäftsjahr 
2015, Absatz 2.1.2: „... erörterte mit der Abteilung Betrugsbekämpfung die laufenden Fälle, die dieser 
übertragen wurden.“ 
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Prüfungsausschuss des EIF36 sowie auf Need-to-know-Basis37 andere Personen und 
Parteien. 

9.3 IG/IN erstellt jedes Jahr einen Tätigkeitsbericht. Dieser Jahresbericht wird dem 
Verwaltungsrat und dem Prüfungsausschuss vorgelegt und anschließend auf der Website 
der Bank veröffentlicht.38 

9.4 Des Weiteren berichtet IG/IN über Erfahrungen, die aus Untersuchungen gewonnen 
werden konnten. Dies umfasst auch Angaben zu ermittelten Schwachstellen oder 
Defiziten bei der Planung, Durchführung und Kontrolle der jeweiligen Operationen oder 
Aktivitäten.39 

10. Qualitätssicherung 

10.1 Der Generalinspektor setzt ein Qualitätssicherungsprogramm ein, um die Wirksamkeit 
und Effizienz der IG/IN-Tätigkeit unabhängig zu beurteilen und 
Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln. Diese Prüfungen stehen mit den Allgemeinen 
Grundsätzen für Prüfungen von CII-Untersuchungsstellen (durch externe Experten)40 in 
Einklang. 

11. Genehmigung und Überarbeitung der Charta 

11.1 Das Direktorium sowie der geschäftsführende Direktor/stellvertretende 
geschäftsführende Direktor haben diese Unterlage nach Konsultation des 
Generalinspektors mit dem Prüfungsausschuss der EIB und dem Prüfungsausschuss des 
EIF am 8. Dezember 2017 genehmigt. 

11.2 Die Charta wird bei Bedarf auf Initiative des Generalinspektors oder auf Anfrage der 
zuständigen Leitungsorgane von EIB und EIF überarbeitet und aktualisiert. 

11.3 Die aktuelle Fassung der Unterlage wird auf den Websites von EIB und EIF 
veröffentlicht. 

                                                      
36 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 45; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absatz 49. 
37 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 57; Betrugsbekämpfungspolitik der EIF, Absatz 61. 
38 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 71; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absatz 75. 
39 Betrugsbekämpfungspolitik der EIB, Absatz 45; Betrugsbekämpfungspolitik des EIF, Absatz 49; 
Untersuchungsverfahren, Absatz 27 Buchstabe b. 
40 General Principles for Reviews of CII Investigation Offices (conducted by External Experts), siehe offizielle 
Website der Konferenz der internationalen Ermittler: http://www.conf-int-investigators.org/?page_id=419  

http://www.conf-int-investigators.org/?page_id=419
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